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ÜbereinkommenzwischenderGemeinde¬
Wienu .derAusroBelgischenEisenbahn¬
undKanal- Gesellschaft.Erdergestrigen
StadtrathssitzunglegteM.I .D .Majieder
ein Übereinkommenvor ,welcheszwi¬
schender GemeindeWienimeigenen
Namen,u .als MachthaberinderCommission
fürVerkehrsanlagenin Wieneinerseits
zuderAus-BelgischenEisenbahn-Gesell¬
schaft ,derk .k .priv .EisenbahnWien¬
AschungundderSocieteBelgedeschemino
deferandererseitsabgeschlossenwerden
soll .DiesesÜbereinkommenbetrifftim
Allgemeinen ,dieAbtretungvonGründen
welchesichbisherimBesitzedergenannten
Gesellschaftbefanden.ZudiesenGründen
gehörtinersterLiniedielinkeunddie
rechteBahngasse.DurchdasinFragestehen
deÜbereinkommenwirdeinemlange
gehegtenWunschederBevölkerungdes
BezirkesLandstraßenachEröffnungdes
vollenVerkehrsin diesenbeidenStraßen
Rechnunggetragen .Zweitensgehtinden
BesitzderGemeindeWiendieZufahrts,
straßezumAbgang,Bahnhofeüber ,wo¬
durchsehrverwickelteRechtsverhältnisse
gelöstu .eineendlicheRegelungdieser
Straßenfrageherbeigeführtwird .Wei¬

tersgelangenin denBesitzderGe¬
meineWien ,die imStraßenzugevon
der KleisgasseentlangderWiener
VerbindungsbahnzumArsenalweg
gelegenenGrundstückesowiedenGesell¬
schaftengehörigenGrundflächen ,längsdes
WienerNeustädterKanalesindenBezirken
LandstraßeundSimmering.DieGemeinde
Wiengewährleistet,dergegenwärtigen
HanddesV .NeustädterKameler,be¬
fältsichabervor ,ineinigenkurzen

SeckeneineVorlegungderKanal¬
tracedurchzuführen.Weiterleistetdie
GemeindedafürGewähr,daßdieBau¬
linienfürdenGrundcomplex,wel¬
cherzwischendemAspang-Bahnhofeu.
demGosenalwegeliegt ,nachdemvor¬
liegendenBautionemplanebestimmt
werdenundbis zurvollständigen
Verbauungbestimmtbleiben .Die
GemeindeWienertheiltfernerihreZu¬daß dieGrundflächen
stimmungder genenGesellschaften
fürwelchedieseBaulinienbestimmung
erfolgt ,nacheingeholtebeubehördlicher
GenehmigungderParcellierungund
Verbauungzugeführtwerden .Die
GemeindeWienverpflichtetsich ,die
dortbefindlichestädtischeWasenmei¬
stereiinnerhalbeinerFristvonfünf
Jahrenzubeseitigen,dieseArenzupar¬
cellirenu .vondenhiedurchentstandenen
BaustellendenGesellschaftensoviele
lassenfreiindasEigenthumzuüber¬
geben ,daßderWerthderabgetretenen
BaustellenzweiDrittelndesGesammt¬
werthessämmtlicherdurchdieParcel¬
lierungerzielterBaugrundegleichkommt.DasÜbereinkommen,enthältauch
genaueBestimmungenüberdieBe¬
nützungdesWassersausdemUr¬
NeustädterKanal ,durchdieGemeinde
Wienunddie CommissionfürVer¬
kehrsanlagen ,wieauchjenender
Eisenbahngesellschaftzurelektrischen
BeleuchtungdesAspangbahnhofs.Die
Eisenbahn-Gesellschaftleistetaufalle
AnspracheVerziht ,welchesieaus

AnlassderBenützungderBahnhof¬
zufahrtsstrafefürdenallgemeinen
WegenverkehranlässlichderGefährte,
rungamReimwegeandieGemeinde
Wiengestellthat .Einebesonderswich¬
tigeBestimmungbetrifftdieÜber¬
brückungder WienerVerbindungs¬
bahn.DieAus-BelgischeEisenbahn¬
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Gesellschaftertheiltnämlichdieprinci¬
pielle Zustimmung,dasÜberbrü¬
ckungenderWienerVerbindungsbahn
indemGebietezwischenderBeatrip¬
undKleistGassehergestelltwerden
können.Weitersräumtdieselbe
GesellschaftderGemeinde,Wiendes
Rechtein ,denSr .Neustädterkannt
durchKanäleRöhre,Kabelu .sonstige
unterirdischeObjektegegeneinenin
derüblichenHöhezubemessenden
Anerkennungszinszukreuzen.
AuchdasSchweberg-Hotelwirdin
denÜbereinkommenberücksichtigt .
Artikel31lautet ,nämlich:dieGemeinde
WienerhebtgegendieErbauung
einerWasserversorgungsanlagefür
desEisenbahnhotelaufdemPlateau
desSchwebergeszumZweckederAn¬
sammlungvonWasserfür dasSchwe¬
BerghotelkeineEinwendung,insofern
hiebeidievolleunddauerndeSicherheit
gebotenwird ,daßkeineBeeinträch¬
tigungderHochzuellenleitungherbei,
geführtwerde .DasÜbereinkommen
wirdmitdemZeitpunkterechtwirk¬
sam ,in welchemdieGenehmigungen
des WienerGemeinderathesu .der
Eisenbahnbehörde,sowiedaszurVer¬
äußerungdestädtischenGründeerforderlich
Landesgesetzvorliegen.

Gewissermaßenvorangeschicktund
demÜbereinkommeneineErklärung
zurWahrungdesRechtsstandpunktes
folgendenInhaltes:durchdasnachste¬

hendeÜbereinkommendarfdemRechts¬
standpunktederGemeinde,wonach
sowohldieRechtederAus-Belgischen
Eisenbahn-GesellschaftandemW.Neu¬
städterKanale,alsauchalleübrigen
andiesemKantevortragsmäßig
eingeräumtenWasserbenützungsrechte
u .Wasserbezugebereitserloschensein
sollen ,ebensowenigpräjudiciretwer¬
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den ,wieandererseitsdemRechts¬
standpunktederAustro-Belgischen
Eisenbahn-GesellschaftinderBehaup¬tungundVertretungihrergegenthei¬
ligenRechtsanschauungen.Desglei¬
chensolldurchdiesesÜbereinkommen
jenemRechtsstandpunktekeinEintre¬
geschehen,welchendieAustroBelgische
Eisenbahn-Gesellschaftu .dieGemeinde
Wienin denbezüglichderHochzuellen,
leitungzwischenihnenobschwebenden
Streitfrageneinnehmen.

DerStadtrathgenehmigtdesÜber¬
einkommenundbeschloßdemGe¬
meinderathfolgendeAnträgezuunter¬breiten .

DasÜbereinkommenzwischenderGemein¬
deWienimeigenenNamenu .alsNacht¬
haberinderCommissionfürVerkehrsanla¬
geninWieneinerseitsundderAufro¬
BelgischenEisenbahn-Gesellschaft,derk .k.
priv .EisenbahnWienAbgangundder
SocieteBelgedesCheminsdefer¬
andererseitswirdgenehmigt.DerMa¬
gistratwirdbeauftragt ,wegenErwie¬
kungdeszurDurchführungderAbtre¬
lungvonstädtischenGründen,andie
AußerBelgischeEisenbahn-Gesellschaft
erforderlichenLandesgesetzesdasNötige
zuveranlassen.DerMagistratwirdfer¬
nerbeauftragt ,wegenErwerbungder
nochin privatemBesitzebefindlichen
theilederBahngasseimBezirkLand
straßedieerforderlichenVerhandlun¬
genmitdenbetheiligtenGrundeigen¬
thümerneinzuleitenu .beieinem
offenbarunannehmbarenErgebnisse
dieserVerhandlungensofortumdie
Enteignungeinzuschreiben.

derGemeinderathwirdamnächsten
DienstagGelegenheithaben,sichmitdie
serAngelegenheitzubeschäftigen.
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